
ethischen ehalt der Schöpfungsordnung des handelnden Subjekts selbst hinenn. Ziur
nicht außer Krafit, sondern OTaus In diesem sittlichen ompetenz des Menschen 1Is frei-
Zusammenhang WI1e uch 1n anderen Al Gestalter se1lnes einmaligen Lebens g__

hört wesentlich uch das schöpferischesammenhängen, häufig großen aı
bensproblemen ommt, w1ıe Lwa 1mM Bereich Oment der Phantasıe. IDiese drängt den
der authentischen (nicht unfehlbaren) Lehre Menschen dazu, das menschlich ichtige

über alle Regelsysteme hiınaus 1ın Korm VOder Kirche den Methoden verantwortetier
Elternschafit sucht [a  - oft nach pastoralen Modellen welter entwickeln

Das Wesen der Epikie omMm deutlich-Lösungen. Sollten diese sogenannten pasto-
sten 1n jenem Raum menschlicher Freiheltralen Ösungen ber hne ethisches Funda-

ment se1n, dann ergäbe dies ıne doppelte Za agen, der prinzipiell nicht mehr durch
Moral 1nNne offiziell kirchenamtliche un:! @1- allgemeıne Normen geregelt werden kann

pastoral kompromißhafite. (jenau hier w1e bel der ganz persönlichen Lebensent-
| ber kann die Epikı1e weiterhelfen. IDıie 1M- scheidung In der Epikie 1st das Anliegen e1-

Ner Eixistentialethik 7A00 Ausdruck g_mMerTr komplexeren Lebensumstände und das
wachsende Wi1ıssen die vielfältigen außbe- bracht, das 1ın der großen adıtlı1ıon der Un-

terscheidung der Gjelister 1mM neutestamentli-
Te  ; und inneren Bedingungen menschlichen

hen Gottesvolk konkretisiert wird Epikı1eHandelns gen 1immMer differenzlerteren
un! besseren Abwägungen d 1ın denen den befähigt ZAUE  e Wahrnehmung ganz persönli1-

her Imperatıve, bewahrt ber zugleich da-
Menschen mehr und besser Gerechtigkeit VOT, diese 1ne allgemeıne Normen-
widerfährt. Das betrifft nicht 1Ur differen-
ziertere Formulierungen, sondern uch ethik auszuspielen.

|DS ist für viele Menschen bequemer und eiNn-
wirklichkeitsgerechtere Anwendungen der facher, sich 1n eıinen Normengehorsam der
sittlichen Norm selbst. Auch d1ie inneren 1ın eınen Rechtspositivismus uch kirchlicher
Umstände des Menschen, se1ln Lebensalter, Art {lüchten DiIies gewährt scheinbar
SE1INE Reifungsprozesse, se1ne Krısen USW. mehr Sicherheit VOL der Gefahr VO.  S Schuld
mussen 1ın einem Rechtssystem berücksich- und Sünde und macht die Autorıtätsaus-
tigt werden, 1n dem der Mensch voll und übung einfacher. Der christliche Glaube will
ganz ernNst e  IIN wird ber gerade aus diesen Verengungen und
So könnte m1t der Logik der Epikie durch uch AUS den AÄngsten, die der Mensch VOL

Berücksichtigung der konkreten ebensum- selner eigenen Freiheıit hat, herausführen.
stände, die VOL dem kirchlichen Recht ber Idıie VO  5 (Sott selinem 'olk gegebene Gnade

innerennicht beweisbar SiNd, fÜür den des Glaubens bewahrt alles menschliche Re-
Rechtsbereich häufiger als INa  5 denkt die gelwerk davor, sich endgültig totalisierend
Ungültigkeit eiıner gescheiterten Eihe festge- abzuschließen. IDiıeser Glaube ält das (S01-
stellt werden, uch dort, VOL dem kirchli- tesvolk unterwegs offen für die Führung
hen Gericht keine Chance elıner Eheungül- durch den £15 (Giottes und das Kommen des

Herrn 1 Laufe und nde der Geschich-t1gkeitserklärung besteht. Sollten uch SOl-
che Menschen VO  = den Sakramenten auSge- te Der Glaube 1M Gottesvolk sollteer die
schlossen bleiben? FKür den kirchlichen Ge- große adıtıon der Epikie nicht außer Krafit
setzgeber könnte Epikie 1ne Möglichkeit C1I- setzen der minimalislieren, sondern S1Ee viel-
öffnen, hne der eigenen Sittenlehre gemäß mehr ihrer vollen Entfaltung bringen.
dem Evangelıum Abbruch tun un! mıiıt
Rücksicht auf die ganz besonderen Lebens-
umstände, uch der e1t un:! der Gesell.
schafit, einen Weg der Versöhnung gewäh- Johannes GründelIM auch WEl dafür keine glatten 1O=
Sungen gibt art diıe Kırche strafen?
Mıt den bislang kurz angedeuteten Aspekten
der Normverbesserung und elıner ditferen- IDıie Antwort Iautet nach Gründel: Ja, S1iC
zıierteren Normanwendung 1st das Wesen der darf; ber S WE e1ner Liebesgemei1n-
Kpikie aber keineswegs noch ausgeschöpft. schaft entspricht und nıcht ın reıner allkür.
Als siıttliche Tugend reicht G1E 1n die Der UTLOT krıtıisıert dann dıe Tendenz der
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1989 veröffentlichten „Profess1io fıdei“, werl schehen, also ıne göttliche der ewı1ge Stra-
hıer theologısche Gewißpheitsgrade ZU/ Be- fe, sondern eın VO  - Menschen auferlegtes
standteıl des Glaubensbekenntnisses g- Übel, das als Maßnahme gen elıner began-
macht werden und der Kiırchenleitung n Unrec  stat verhängt WIrd. S1e ra
gleichsam 2NeEe Blankovollmacht für „Olın- STEeTiSs uch den Charakter der Vergeltung, der
den Gehorsam “ 2ın dıe Hand gegeben wıird. ea  10N der Gemeinschaft auf e1ın esche-
Noch problematischer ınd allerdings dıe hen, das VO ater verantworten 1st. Im
„nıcht rechtmäßhigen kırchlichen Sanktıo- Unterschied Z  E aCc  e1 die oiIt eın emot10-
nen  “ denen Gründel einıge bekannte Be1- nal abläuft und zume1lst uch ausufert, 1sSt
sprele 2ın Erinnerung ruft und WOZU be- die Straife klar begrenzt sowohl ın bezug auft
merkt, daß hıer ım ( Strafbestimmungen den N:  u umschriebenen Strafitatbestand
gegenüber der kırchlıichen Autorität für jene W1e€e auch auf den Umfang. Strafe Seiz

vorgesehen eın sollten, Macht mıß Schuld Oraus 1el einer Bestrafung kann
braucht wırd. red nicht D Vergeltung SE1IN. Entsprechend den

verschledenen Strafiftheorien wird S1e bald
tärker als Sozialmaßnahme angesehen, dieBegriffserklärung der Wiedergutmachung des angerichteten[IDıe Beantwortung dieser rage NSIWVA chadens, ber uch der Abschreckung des

nächst 1ne ärung VOILQaUS, Wer hiler m1T einzelnen un! der Gemeinschafit dienen Soll,„Kirche“ gemeınt ist und Wäas unter „Strade“” bald ber uch als Beugungsstrafe, die die
verstanden wird Umkehr und Besserung des Straftäters, G@1—
„Kirche“ wIird ın uNnserTrem Zusammenhang Wiedereingliederung 1n die (GGemelin-
1n einem spezifisch eingeengten Siınne VeL_r- schafit, VO  5 der sich UrcC seın Unrechts-
standen: bezogen aut jene Autorıtäten un! verhalten etrenn hat, als 1el hat Gerade
Amtsträger, die 1n der Kirche als der (3 diesem mediziınalen und sozlalen Charakter
meinschaft der .laubenden und Getauften der Strafe wird heute 1ın besonderer Weise
1ne bestimmte Leitungsfunktion hbesitzen
und die unter Umständen uch rechtlich

die Aufmerksamkeit zugewendet. Versteht
INa  } Strafe Nur als Vergeltung der Straftat

wirksame Entscheidungen fällen können. 1mM Sinne elner ühne, wiıird dem Strafiftäter
Dies trılit nicht NUL, aber doch vornehml]: TÜr selne Straftat eintachhin 1ne bestimmte

TÜr den apst, tür die residierenden rtSs- Freiheitsstrafe auferlegt, die „absıtzen“
bischöfe SOWI1E fÜr römische Kurlalbehör- muß, dann kommt der Gesellschaft eın SO1-
den In der Offentlichkeit werden deren Kint- hes Verständnis teuer stehen; der entlas-
scheidungen weithin als eın „Handeln der SCI1E Straftäter wird sich 1n se1lner (1jesin-
Kirche“ eingestulflt. Das 1ıld dessen, Was nNnung N1C ändern, sondern bald rückfällig
I1a  _ unter ırche versteht, fällt bel vielen werden. Solches Strafen wird uch letztlich
Menschen m1t diesem Personenkreis — der Ur der menschlichen Person, die
TMECN Oft leiden engagıerte Christen unter selbstverständlich uch beiım Straftäter
dem negatıven mage, das diese ihre „K1r- achten ISt, N1ıC gerecht. Sühne sollte darum
che  c auft Girund der VO:  } ihr vorgenoMMeNe: nicht sehr als Vergeltung, sondern uch
Sanktionen gegenüber Kritikern und „unbe- un! VOTL em a1lSs Versöhnung, qals Resozlali-
ueMmMen Gliedern“ besitzt; sS1e glauben, sıch sıerung verstanden werden.
m1t ihr Nn1ıC mehr identifizieren können.
ber uch jenen Gläubigen, die siıch selbst ZUT Strafgewalt der Kırche)
als Kirche verstehen, kann nicht gleich- Daß 1ne jede Rechtsgemeinschaft und als
gultıg se1ln, W1€e sich die VO.  ; ihnen bejahte solche versteht sich uch die katholische
Autorıität Iso „Kirche“ 1n diesem einge- ırche den AÄnspruch erhebt, bestimmte
engten Verständnis präsentiert und ob und Verhaltensweisen mıt anktionen bele-
inwıewelt S1e das ec besitzt, bestimmte
Verhaltensweisen mıi1t anktionen e-—

gen, dürfte unbestritten SE1IN. Im kirchlichen
Gesetzbuch VO.  - 1983 werden 1n uch VI 1n

hen
Was ber wird hier unter „Strafe“ verstian- Vgl hlerzu uch arl Rahner, Schuld Verant-

wortun Strafe 1n der 1C der katholischenden? In einem spezifisch rechtlichen Sinne eologie, 1n Schriften Z.U eologie, VIL, öln
meınt Strafe N1ıC eın metaphysisches (z@- 19695,2
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den CaNloNes 1511 bis 1399 die Stratibestim- Fragwürdıge Strafmahnahmen
mungenu umschrieben. Bereıits 1n Can Will I1la  b sich nicht MI1 elıner eın positiv1ıst1-
1311 heißt einleitend S ıst das angebore- schen Rechtsauffassung begnügen, MUS-

und eıgene Recht der ırche, straffällıg S  - die vorliegenden onkreten kirchlichen
gewordene Gläubige durch Strafmittel Straimöglichkeiten uch aut ihre Rechtmä-
rechtzuweisen.“ Als Strafifmittel werden Higkeit hin elıner kritischen Prüfung unter-
„Besserungs- der Beugestrafen“ un „Süh- gen werden. Sicherlich ist durchaus be-
nestraien“ genannt (can |DS versteht gründet und uch se1t langem Tradition, daß
sich allerdings VO  } selbst, daß die Autorıiıtät AUS bestimmtem Anlaß twa be]l der Über-
der Kirche wWenn S1e Kirche als Heilsge- nahme elnNnes kirchlichen MmMies der DTeN-
meinschaft ansıiıeht un sich für das endzeit- STEeS das Glaubensbekenntnis abgelegt
1C Heil der Gläubigen mitverantwortlich wird Im Anschluß das ONnzıl VO  - 1en
weiß m1t Strafe äaußerst zurückhaltend und wurde 1NnNe solche „Professio fidel“ m1 einer
enNnutsam umgehen sollte und be]l jeglichem eidesstattlichen Versicherung verbunden,
Stratfen den „medizinalen Charakter“, Iso Wworın der Bekennende bekräftigte, daß al-
als 1el das Heil des Straftäters, VOL ugen Jes, W as ın bezug auft Glaube und feler-
behalten MUu. Im übrigen müßte gerade 1n lich definiert der durch das ordentliche

Lehramt der iırche vorgele wird, bejaheder Kirche der Grundsatz gelten „ dubio
PIO LeO 1m Zweiftfelsfall zugunsten des un! fest annehme. Se1it aps Pıus @ Sep-
Schuldigen”. Vor allem sollte der alr tember wurde VO  - en Priestern und
würdigkeit der strafenden Autor1tät willen theologischen Lehrern 1mM SOg „Antimoder-
die Transparenz elines jeden Strafverfahrens nisteneid“ zugleic. die Verwerfung der VO  5

der ırche als „Modernismus“ bezeichnetenEinsicht 1ın die Aktenlage USW. un die
Möglichkeit elnNes entsprechenden Rechts- Irrtümer gefordert. Im Anschluß das Jan
beistandes un! Eiınspruches [Ür den Be- Vatikanische Konzil verzichtete die Kirche

jedoch se1t 1967 aut 1ne solche eidesstattli-schuldigten gewährleistet SEe1IN.
An diesem grundlegenden ec der irche, che Versicherung.

Nun hat 1M Jänner 1989 die Römische (auy-Strafen verhängen, soll hiler nıcht gezwel-
felt werden. Versteht sich jedoch Kirche benskongregation erneut ıne solche „Pro-
N1ıC allein und nicht einmal vornehmlich fess10 Lidel“ mı1ıt einem erweıterten e1des-

stattlichen Zusatz V  } jenen verlangt, dieals Rechts-, sondern vielmehr als lebesge-
meinschaft, muß ihr daran gelegen se1n, miı1t der Ausübung elNes kırchlichen Mies

betraut werden. Iieser eldliche Zusatz i1st 1nmöglichst wen1g m1% anktionen arbeiten, dreifacher Weise gegliedert: Eıınmal wIird dievielmehr m11 offenem Verständnis iıhren Annahme der unfehlbaren Lehrentsche1i-Christen begegnen, eduld un:! Achtung dung der iırche 1ın Fragen des aubens und
VOT der Meinungsvielfalt wahren und der versichert. Im zweıten Abschnitt
Christen als mündige ürger der Glaubens-— — a 3 wird die feste Annahme es und jedes e1N-
gemeinde achten. Z mündigen Mıt- zelnen, W as das kirchliche Lehramt qals
gliedschaft ber zaählt die Bereitschaft Glaubens- un! Sittenlehre definitiv vorlegtwohl der Autorıitätsträger WwW1e der ihnen 1E (auch wenn nicht Z  — unfehlbaren Lehre
terstellten, daß S1Ee bereit sind, 1ıne Kritik der Kirche zählt), bejaht. Der dritte Zusatz
sowohl entgegenzunehmen Ww1e€e uch ıne bezieht sich aut den sogenannten „relig1ösen
notwendig erscheinende Kritik geben, Gehorsam des Willens und des Verstandes“
daß S1e für dıie Gemeinschaft als N: „aufi- jenen Lehren gegenüber, die der aps der
bauenden Charakter“ ra hne die Ofiffen- das Bischofskollegium 1n Ausübung ihres
heit tür eın „Feedback‘“ STE Autorı1tät untier authentischen ehramtes vorlegen, uch
Ideologieverdacht. In diesem Sinne wollte WEeNnln G1E nicht beabsichtigen, dieselben 1ın
uch die 1989 VO  - über 140 Theologen untier- einem definitiven Akt verkündigen.
zeichnete SOß. „Kölner Erklärung‘“ a1Ss Hier 1U SEIZ zunächst die Kritik heo-
„Rückmeldung“ die kirchliche Autorı1tät logische Gewi1ißheitsgrade werden gewlsser-
verstanden werden, den Dialog mı1t den maßen Z Bestandteil des Glaubensbe-
Theologen aufzunehmen. kenntnisses DZWw. der Eideserklärung g_
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MaAaC Natürlich ist das Ablegen der Profes- qriöser Verstandes- UN Willensgehorsam ıst
S10 fidei 1ne unerläßliche Voraussetzung A einer Te entgegenzubrıngen, dıe der
Erlangung elınes kirchlichen Amtes; der aDS der das Bischofskollegzum ın TIau-
eueeid a1Ss solcher welst hin aut die Z CNS- der Sıttenfragen verkündıgen, WarELnN

kunft und stellt 1NnNe öffentliche Versiche- ımmMeTr S72 ar authentisches Lehramt (1LUS-

rung dar, dieses Amt 1ın Übereinstimmung üben, auch WeTrLT Sıe dıese Lehre nıcht defini-
mi1t der Lehre der Kirche un: 1m Gehorsam t2D verkünden beabsichtigen; dıe GLA uDO2-
gegenüber dem aps un!: dem Ortsbischof genN mUSsSeN ISO 5SOTQSUtn meıden, WasSs ahr
gut un: gewissenhaft ausüben wollen. nıcht entspricht.
Davon ber unterscheiden sich ın ihrer Ver- Auch die deutschen Bischöfe haben 1ın ihrem
bındlichker die nicht unfehlbaren Lehren Schreiben AUS dem Jahre 1967 alle, die
der Kirche, aut die der zweiıte un! dritte A VO  5 der Kirche mıiıt der Glaubensverkündi-
Sa1z dieses Treueeldes ezug nehmen. Der gung beauftragt Sind, herausgestellt, daß ın

einem olchen 'q ]] durchaus auch 1nNe ande-1Nnwels auft den relig1iösen (GGehorsam des
Willens un! des Verstandes S Zusatz) be- OS1L10N bezogen werden kann Es heißt
sagt hierbel NUr, daß zunächst gegenüber e1l- darın, ” daß der kıirchlıchen Lehrautorität
Ner solchen Aussage die grundsätzliche An- he? der Ausübung ıhres mMtes Irrtumer
nahmebereitschaft estehnen sollte al terlaufen können und unterlaufen sınd.
wird jedoch 1n keiner Weilise ıne Blankovaoll- Diese Irrtumsmöglichkeit bezieht ıch NC
macht TÜr einen „blinden Gehorsam“ ahver- aufsolche Leıtsätze, dıe durch 2ıNe fezerliche
ang 1elmenr ist 1ne kritische Überprü- Definıition des Papstes der des Allgemeıinen

Konzıls der durch das ordentliche LehramtIiung und gegebenenfalls uch ıne abwel-
chende Stellungnahme, S1Ee entsprechend als mıt absoluter Glaubenszusti:immung
theologisch begründet 1St, durchaus möglich. Jassend verkündıgt werden‘“ (n 17) Und 1M
Daß uch 1n einem für die an iırche her- welteren 'Text dieses Schreibens heißt
ausgegebenen Rundschreiben des ordentli- „Wer glaubdt, der Dprwaten Meınung seın
hen Lehramtes Irrtümer vorliegen können, dürfen, dıe hessere künftige OSI der Kır-
zeıg 1ne 1864 VO aps Pıus veröffent- che schon Jetz aben, der muß oıch DOT

Lichte Enzyklıka, 1n der die Forderung der Ott un seinem (ewıSseN ın nüchterner
(Gjew1lssens- und Religionsfreiheit als 1ne selbstkritischer Einschätzung fragen, ob
Forderung bezeichnet WIrd, die eın katholi- dıe nötıge eıte und zeJe theologıscher
scher Chriıst niemals bejahen könne; hundert Fachkenntnis habe, ın se1ıner prwaten
TEspäter aher omMm das Tl Vatikanische Theorıie und Praxıs vDO  S der augenblıcklichen
Konzil 1n der rklärung über die Religions- Lehre des kırchlichen mtes abweıchen
TIreiheit der Feststellung, daß die (3ew1ls- dürfen. Fın solcher al ast grundsätzlıch
Se715-— und Religionsfreiheit eın Girundrecht denkbar  C6 (n 19)
des Menschen 1St, welches ın TecC  ıcher Der zweıte Ziusatz des neugeforderten Ireue-
Ordnung der Gesellschat anerkannt un! eides ber geht noch über den geforderten

bürgerlichen Recht werden muß Bel „religiösen Gehorsam “ hinaus un! verlangt
der Ausübung des ordentlichen Lehramtes die feste Annahme VO  S em, W as die (SIal-
können IN durchaus fehlerhafte Aussagen bens- und Sittenlehre betrifft und VO. (OL'-—

vorliegen, für die War Gehorsam eingeIor- dentlichen Lehramt der Kirche vorgelegt
dert WIrd; doch kann unter Umständen nach wird Aus dem vorliegenden ext geht nicht
gründlicher Prüfung ıne andere Position lar hervor, welche Lehren sich han-
bezogen werden, ohne daß damıit einem sSol- delt und inwiefern diese ın ihrer Verbind-
hen TYTısten die grundsätzliche eNOor- lichkeit VO  . den unfehlbaren Lehren des EL -

samsbereitschaft gegenüber dem kirchlichen sten Absatzes der „Professio i1del“ unter-
Lehramt abgesprochen werden darfif Das ist scheiden sSind. Diıies klingt vielmehr nach Ee1-
miıt „relig1ösem Gehorsam des Verstandes E Blankounterschrift tÜür beliebige Inhalte,
und des Willens“ gemeıint und nicht mehr. w1e S1Ee VO kirchlichen Lehramt vorgelegt
Im Kirchlichen Gesetzbuch wird ın Call. 2 werden.
Z relig1ösen Glaubenszustimmung gesagt Nun zeıg sich, daß bel den vorgesehenen
N8C: Glaubenszustiımmung, ıpoNl ber relı- Straimalnahmen uch Tfür 1ıne Abweichung
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VO:  5 den nicht unfehlbaren ussagen der posıtiven lehrmäßigen Orlentierung ın ent-
Kirche anktıonen vorgesehen SINd. A sprechender Weılise mittels verschliedener ATr-
nächst sieht der Canon 1364 des (AC) für den tikel den bekannten roblemkreisen Stel-
Apostaten, den Häretiker un!' den Schisma- lung nımmMt *.
er als Tatstrafe die Exkommunikation ID gıng dabei ein1ıge kritische An-
VO  e Dann ber wird ın Call. 137 1ıne au- Iragen und Stellungnahmen Müllers Pro-
Berst problematische Strafandrohung fest- blemen der Weltbevölkerungsentwicklung
geschrieben, 1n der heißt MT e1iner g- und einschlägigen kirchlichen Lehräuße-

rungen. Irotz entsprechender Rückäußerun-echten Strafe soll belegt werden: Wer
er dem ın C0 1364 genannten all ıNE gen des Betroffenen wurde ihm C1e erbetene
vVO aDS der einem Okumenischen onzıl Lehrerlaubnis nicht erteilt Von einem fairen

Verfifahren konnte keine ede sSeln.verworfene Lehre vertrı der ınNe ehre, In äahnlicher Weise wären uch wel Vorfälleworüber (TE 752 handelt les i1st jener (Dg der Universität Wıen als nichtrechtmäßi-
1910108 der sich aut die nicht unfehlbaren Aus- kirchliche anktiıonen bezeichnen. Den
agen des kirchlichen Lehramtes bezieht
un VO der relig1ösen Glaubenszustimmung

beiden emerıtierten Theologen rof IDr
ermann Stenger un rof Dr. Alfons Auer

des Verstandes und des iıllens handelt! sollte VO  - der Katholisch-Theologischen Fa-
der Ver{f.), hartnäckıg ablehnt und nach Ver- kultät der Unıversıtä Wıen aufgrund inrer
WUTTLUTNLG durch den Avrostolıischen Stuhl Verdienste 1ın der Theologie die Ehrendok-
der den Ordinarıus nıcht widerruft“. Hıer torwürde erteilt werden. och der zuständi-
wIird Iso gerade {Ür jene lLiSsChHe Posıtion, Ortsbischof verweigerte das hierfür eriIor-
die jemand W1e die deutschen Bischöfe be- erlıche „Placet“, da diese belıden Theologen
kunden Recht beziehen kann, uch ıne gen ihrer Mitunterzeichnung der SOg
Bestrafung vorgesehen. Kıne solche Strafe „Kölner Erklärung“ VO. Jänner 1989 als
erscheint MIr moralisch nicht gerechtfertigt. ın der kirchlichen Lehre nicht zuverlässig
Die Erfahrung hat uch gezeigt, daß kirchli- gelten würden.
cherseits 1n solchen Fällen einer Abwel- Wenn jenen Theologen, die die „Kölner Hs

chung VO.  ; der (nicht unfehlbaren) kirchli- klärung“ unterzeichnet haben, VO.  5 kirchli-
hen Lehre entsprechende anktionen VOL+- her eltie die Rechtgläubigkeıit abgespro-

hen wIird und ihnen qals Konsequenz 1ıneel  MM wurden, hne daß einem e1-
gentlichen kirchlichen Prozeß gekommen iıst Berufung aut einen Lehrstuhl versagt WITrd,

Ww1e d1ies inzwischen 1n mehreren Fällen
Nichtrechtmäßige kıirchliche Sanktioneri bel rof IDr Siegfried Wiedenhofer, E1-

Es g1bt durchaus Sanktionen, die WarL_L 1mM 111e Schüler VO  - Joseph Katzınger, anläßlich
der vorgesehenen Berufung nach (G(Taz g_Codex als Strafen N1ıC vorgesehen Sind, die
chehen 1st, dann 1st dies 1ıne KForm VO  =) Be-aber dennoch den Charakter elıner strafen-

den Maßnahme erhalten; S1e sollen 95 der strafung, die nicht gerechtfertigt erscheint
und den Charakter bloßer MachtausübungWahrheit wıllen “ gerechtfertigt werden, C1I- un: des Amtsmißbrauchs ra Solche HKOor-

welsen sich ber letztlich aqals CNLAUS=-
[N®Ee  } VO.  ; anktiıonen un! Bestrafungen Ssind

übung, ıE als eın Machtmißbrauch. moralisch N1C gerechtfertigt. Man vermi1ßt
Aus der Reihe mehrerer erartıg betroffener 1m kirchlichen Gesetzhbuch einschlägige„Fälle“ soll hier NUur e1nN eisple. erausge- Ausführungen un! anktıonen gegenüber
grifrfen werden: So wurde Wr  5 der Kongrega- der kirchlichen Autor1tät [Ür jene a.  e’
t1ıon für das katholische Bildungswesen dem 51 @) W1€e dies 1ın den hiler genannten Be1l-
langjährigen Theologiedozenten Johannes splelen ersichtlich ist mıbßbrauch: wird
Müller das notwendige „Nihil obstat“ TÜr
die Berufung als Professor für Sozialwissen- Strukturell bedingter Konflıikt zuwıischen

Lehramt UN Theologıeschaften und Entwicklungspolitik die
Hochschule für Philosophie 1ın München VeI - Das hiler vorliegende Spnannungsverhältnis
weigert Dieser Entscheidung lag eın umftfas- 1st strukturell bedingt, KonftTliktsitua-
sendes Gutachten eINeSs ungenannten Verfas-
SeTrs zugrunde mi1t der Bemerkung, sSe1 NOL- heit, ın Stimmen der Zeit 210) (1992) 6859-—-0692, hier

'olfgang Sezbel, Lehramt und Wissenschafitsifrei-

686wendig, daß üller 5  ‚Ur Bestätigung sSe1INeTr
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t1onen werden immer wılıeder He  S ZWaNgS- digen Christen nicht mehr ernNst SC  MmMeEN;
läufig dadurch entstehen, daß estimmte le—- wird dann zumındest der Eindruck CI —

gıtım bestehende Rechtsverhältnisse durch wec. das (Gew1lssen besitze [11UL die Au{fga-
unrechtmäßige Auslegungen überzogen SiıNnd be, vorgegebene Normen auftf die Jjeweilige
und damıiıt ungerechtfertigten Anwen- Sıiıtuation hın richtig anzuwenden. Tatsäch-

lich heißt uch 1n der römischen Instruk-ungen führen?.
Dies ist iwa dann der Fall, Wenn bel nicht tL10N VO  - 1990 „Endlich kann uch der Hın-
unfehlbaren ussagen und Erklärungen des we1ls, INa  } mMUSSe selinem (jewlssen folgen,
kirchlichen Lehramtes die Verurte1- den 1ssens N1C rechtfertigen, denn diese
lung er empfängnisverhütenden Maßnah- Pflicht wIird ausgeübt, WEeNn das Gew1lssen
TInNen 1n der Enzyklika „Humanae vitae“ das praktische Yrteıl 1m 1  1C auft ıne
(1968) der Eindruck erweckt wIird, als dürife treifende Entscheidung kTärt) während

1ın diesen Fragen keinen 1ssens geben; sich hier die Wahrheit eiıner Lehraussage
Theologen, die 1ıne davon abweichende Me1- handelt“ (n 38) Selbstverständlich kann
nung vertreten, müßten mıiıt entsprechenden un! darf das kirchliche Lehramt 1ın 1ıne
Reglementierungen der Dgar Verurteilungen theologische Diskussion eingreifen und mMu.
rechnen. estimmte Formulierungen 1ın rO-—- nicht zuschauen, bıs siıch ıne äres1l1e her-
mischen Erklärungen und Papstansprachen ausgebildet hat Doch der sachgemäße ME

besonders ın der sprache des Papstes Sriff ıst nicht das Verbot, sondern das tHheo-
VO November 198838 VOL dem internatıo- logische Argumen(t; eın gutes rgumen
nalen Moraltheologenkongreß 1n Rom El — MAC ein Verbot überflüssig. Einem Verbot
wecken den Eindruck, als komme den Ent- hne überzeugendes Argument fehlt die
scheidungen des kirchlichen Lehramtes eın ralische Legitimation; erwelılıst sich aqals rel-
Vorrang gegenüber dem Gew1lssensentscheid Machtausübung und Seiz die kirchliche
A  y als SE1 Iso das Lehramt dem einzelnen Autorıtät dem Ideologieverdacht AaUuSs

eindeutigen Gew1lssensspruch (jew1lssen
hier nicht qls „Willkürmeinung“, sondern als
recht informiertes Gew1lssen verstanden
übergeordnet. SO unterstreic uch die VO  .

der römischen Kongregatıon für die (Jlau-
benslehre Maı 1990 herausgegebene
„Instruktion über die kirchliche Berufung
des Theologen“ die Aufgabe des kirchlichen
Lehramtes, für das Gew1lssen der Gläubigen Hans-Georg 1eDertz
normgebende Urteile autfzustellen. Diesen

Koniliktbewältigung ın der Kırchelehramtlichen Entscheidungen 1n Sachen
der Disziplin tfehle nicht der göttliche Be1-
sStan „selbst WEnnn S1Ee nicht UrC das (Cha- Der folgende Beıtrag wll einenm besseren

Verständnis und einer nOosıtıveren Bewer-r1ısma der Unfehlbarkeit garantıert Sind ““ (n
17) Mıt „göttlichem Beistand“ so1l hler LUNGg der ON  2  e 2ın der Kırche hinführen.

Der UTLOT heschreibt fünf Konfliktlösungs-ISO nıicht Unfehlbarkeit gemeınt Se1IN. Sollte
mi1t dem 1n wels auf den „göttlichen Be1l- modelle nach ıhren Vorzügen und Nach-

teılen. Schließlich Jaßt dıe Ergebnisse e1-stand“ elıner Maßnahme jeder begründete
1ner Untersuchung Z  S Konflıktbereitschafttheologische 1ssens dazu ausgeschlossen

werden, dann allerdings würde die aut dem ber Relıgionslehrern und Jugendleiutern ın
Deutschland Das erfreulıche HmZweiten Vatikanischen Konzıil proklamierte

Gewi1ssensentscheidung des einzelnen MUN—- gebnis: dıe Befragten sprechen ıch überwie-
gend für 2NeE Konfliktlösung AUS, dıe der

Vgl hierzu adewyc. SnNnYdewind, DIie en Klärung der Sachprobleme W1ıe der Förde-
und die kirc  ıchen Zentralgewalten. Bın truktu- FUTLG der Bezıehung entspricht. redreller .ON:  M 1ın ulletın Kuropäische Gesell-
schaft für Katholische Theologie (1992) 83-1
Johannes Gründel, Das (Gjewissen subjektive In Mt 57 wIird dem Spruch nAUge Au-Willkür der oberste Norm?, Düsseldort 1990, 121
126 DE, ahn Zahn. ıne andere Maxıme g...
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